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1. Ordnung zur Änderung der  

Prüfungsordnung  

für den Masterstudiengang Statistik 

der Fakultät Statistik 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 31. Juli 2023 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 

(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), hat die 

Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Statistik der Fakultät Statistik vom 

27. Juli 2020 (AM 16 / 2020, Seite 50 ff.) wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 27 wird folgender § 28a (Übergangsbestimmungen) neu eingefügt: 

§ 28a Übergangsbestimmungen 

(1) Die Masterprüfungsordnung Statistik vom 12. Februar 2014 (AM 5 / 2014, Seite 68 ff.) 

sowie die Masterprüfungsordnung Statistik vom 3. November 2015 (AM 28 / 2015, 

Seite 35 ff.) sind letztmalig im Sommersemester 2024 (bis 30. September 2024) 

anwendbar.  

(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2019 / 2020 in den Masterstudiengang 

Statistik an der Technischen Universität Dortmund eingeschrieben waren, können 

beim Prüfungsausschuss beantragen bereits vor dem Ende des 

Sommersemester 2024 nach dieser Prüfungsordnung zu studieren. Der Antrag ist 

unwiderruflich. Leistungen und Fehlversuche werden übertragen. 

(3) Nach Ablauf der Übergangsfristen gilt von Amts wegen ausschließlich diese 

Masterprüfungsordnung Statistik vom 27. Juli 2020 (AM 17 / 2020, Seite 50 ff.) für alle 

an der Technischen Universität Dortmund in dem Masterstudiengang Statistik 

eingeschriebenen Studierenden. 

(4) Nach Überschreiten der Übergangsfristen werden alle nach den bisherigen 

Prüfungsordnungen erbrachten Leistungen, einschließlich der Fehlversuche, von 

Amts wegen übertragen. In besonderen Härtefällen entscheidet im Einzelfall der 

zuständige Prüfungsausschuss über mögliche Ausnahmen. 

2. Der bisherige § 28 wird zu § 28b (Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung). 
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Artikel II 

Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät Statistik vom 

19. Juli 2023 sowie des Beschlusses des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 

vom 5. Juli 2023. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

(1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

(2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

(3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

(4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 31. Juli 2023 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.16/2023          Seite 3 

 

Zugangsordnung  

für den Masterstudiengang Physics  

(Masterzugangsordnung – MZO Phy)  

der Fakultät Physik  

an der Technischen Universität Dortmund  

vom 31. Juli 2023 

Auf Grund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein‐Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. 

S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Änderung des 

Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. 

S. 1209a), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Inhalt 

§ 1 Geltungsbereich............................................................................................................. 3 

§ 2 Zugangsausschuss ........................................................................................................ 3 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen .............................................................................................. 3 

§ 4 Inkrafttreten und Veröffentlichung ................................................................................. 5 

Hinweis: .............................................................................................................................. 5 

 

§ 1  

Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt auf der Grundlage der zugehörigen Masterprüfungsordnung den Zugang 

zum Masterstudiengang Physics an der Technischen Universität Dortmund. 

§ 2  

Zugangsausschuss 

(1) Die Aufgaben des Zugangsausschusses für den Masterstudiengang Physics übernimmt 

der Prüfungsausschuss der Fakultät Physik an der Technischen Universität Dortmund 

gemäß den Bestimmungen der jeweils aktuell gültigen Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang Physics an der Technischen Universität Dortmund. 

(2) Der Zugangsausschuss entscheidet über den Zugang von Bewerberinnen*Bewerbern auf 

der Basis der Zugangsvoraussetzungen in § 3 sowie über Widersprüche gegen im 

Zugangsverfahren getroffene Entscheidungen. 

§ 3  

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Physics ist 
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a) ein Bachelorabschluss im Studiengang Physik der Technischen Universität 

Dortmund oder 

b) ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen 

(sechssemestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer 

Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, sofern der 

Zugangsausschuss festgestellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in 

Absatz 1 lit. a) genannten Abschluss und Studiengang vorliegen. 

(2) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Abschlusses und 

des Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Absatz 1 lit. a). Abhängig 

von dieser Beurteilung kann der Zugangsausschuss eine Zulassung ohne oder mit 

Auflagen zur erfolgreichen Absolvierung fehlender Prüfungsleistungen aussprechen oder 

die Zulassung ablehnen. Auflagen können mit einem Umfang von höchstens 

30 Leistungspunkten verlangt werden und müssen spätestens bis zum Beginn der 

Masterarbeit erfolgreich nachgewiesen werden. Für die im Rahmen der Auflagen zu 

erbringenden Prüfungsleistungen gilt § 11 Absatz 1 Satz 1 bis 4 der Prüfungsordnungen 

für den Masterstudiengang Physics der Fakultät Physik an der Technischen Universität 

Dortmund entsprechend. 

(3) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der der 

Wesentlichkeit von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im 

Rahmen von Hochschulpartnerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) zu beachten. 

(4) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studien-

bewerber*innen folgende Kriterien erfüllen: 

a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens die 

Note „2,9“(befriedigend) erzielt. Im Falle eines ausländischen Abschlusses muss sich 

die Gesamtnote mindestens „2,9“ (befriedigend) nach Umrechnung in das deutsche 

Notensystem und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) ergeben.  

b) Der*Die Bewerber*in muss nachgewiesene Kenntnisse der englischen Sprache 

mindestens der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

besitzen. Diese gelten auch als nachgewiesen  

 durch das Zeugnis der Allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife aus dem 

Geltungsbereich des Grundgesetzes,  

 durch ein international anerkanntes Sprachzertifikat (beispielsweise TOEFL; IELTS) 

oder ein vergleichbares Zeugnis oder  

 durch den Besuch einer englischsprachigen Schule für mindestens ein Jahr oder  
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 bei Studienbewerberinnen*Studienbewerbern, deren*dessen Muttersprache 

Englisch ist oder die einen Studienabschluss gemäß Absatz 1 in einem 

englischsprachigen Studiengang erworben haben. 

(5) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Zugangsausschuss.  

(6) Ist ein*e Bewerber*in noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann der 

Zugangsausschuss diese*n Bewerberin*Bewerber zum Masterstudiengang Physics 

zulassen, wenn diese*r den Nachweis erbringt, dass sie*er alle Prüfungen eines 

Bachelorstudiengangs gemäß Absatz 1 erfolgreich abgelegt hat.  

(7) Der Masterstudiengang Physics kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen 

werden. 

§ 4 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

veröffentlicht und tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Zugangsordnung findet 

erstmals für das Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 2023/2024 Anwendung. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Physik der Technischen 

Universität Dortmund vom 12. Juli 2023 sowie des Rektorates der Technischen Universität 

Dortmund vom 24. Mai 2023. 

Hinweis:  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein‐Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften des Ordnungs‐ oder des sonstigen 

autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form‐ oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 31. Juli 2023 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund  

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Prüfungsordnung 

für die Masterstudiengänge Mathematik und Technomathematik 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 31. Juli 2023 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. 

S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), hat die Technische 

Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 

§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung gilt für die Masterstudiengänge Mathematik und Techno-

mathematik an der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Dortmund. Sie 

regelt gemäß § 64 Absatz 1 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen des Masterstudi-

ums. 

(2) In den Modulbeschreibungen sind die einzelnen Studienelemente, die Lehrinhalte und zu 

erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil dieser Prüfungsord-

nung. Sie werden durch die zuständigen Fakultätsräte beschlossen und sind dem Rek-

torat anzuzeigen. 

(3) Das Studium und die Modulprüfungen in den Nebenfächern sind nach den Bestimmun-

gen der jeweils gültigen Nebenfachvereinbarung sowie der für das jeweilige Nebenfach 

maßgeblichen Prüfungsordnung zu absolvieren. 

§ 2 

Ziel des Studiums 

Das Masterstudium in Mathematik bzw. Technomathematik soll auf eine Tätigkeit in Wirt-

schaft und Industrie oder im öffentlichen Dienst fachlich vorbereiten. Durch seine Forschungs-

orientiertheit eröffnet es zudem die Möglichkeit zu einer anschließenden Promotion in Mathe-

matik oder einem Anwendungsfach. 

Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums wird nachgewiesen, dass die Absolventin-

nen*Absolventen für einen Übergang in die Berufspraxis tiefgehende Fachkenntnisse erwor-
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ben haben: Sie sind in der Lage, ihre mathematischen Kenntnisse in verschiedensten Berufs-

feldern in Wissenschaft, Technik oder Wirtschaft eigenverantwortlich einzusetzen. Sie können 

dabei auch sehr komplexe mathematische Problemstellungen in der Praxis erkennen, analy-

sieren und ggfs. auch neue wissenschaftliche Lösungsansätze generieren und umsetzen. Sie 

besitzen die Fähigkeit, zur Lösung von Planungs-, Entwicklungs- und Forschungsaufgaben in 

wissenschaftlichen und öffentlichen Institutionen mathematische Methoden sachgerecht an-

zuwenden und können als wissenschaftliche Beschäftigte an einer Universität oder For-

schungseinrichtung tätig werden. Durch das Studium eines Nebenfaches (Anwendungsfach) 

wird die Anwendungsnähe der Ausbildung gefördert.  

Die Absolventinnen*Absolventen verfügen über eine strukturelle und abstrakte Denkweise und 

Problemlösefähigkeit und sind damit in der Lage, komplexe mathematische Zusammenhänge 

in unterschiedlichen Bereichen zu erkennen, zu abstrahieren, zu analysieren und kritisch zu 

reflektieren, um so geeignete Ansätze zur Lösung der daraus entstehenden mathematischen 

Probleme auszuwählen. Sie können eigene wissenschaftliche Lösungsansätze generieren und 

umsetzen. 

Dabei verstehen es die Absolventinnen*Absolventen, Stufen dieses Prozesses mittels geeig-

neter Informations- bzw. Präsentationstechniken angemessen zu vermitteln. 

Hierbei sind kommunikative und soziale Kompetenzen wie auch die Fähigkeit zum kritischen 

Hinterfragen von Problemen und Zielfestlegungen von Bedeutung. Die Sensibilisierung für ge-

sellschaftliches Engagement wird als Querschnittsthema in zahlreichen Lehrveranstaltungen 

gefördert. 

Auf Grundlage der erworbenen tiefen Kenntnisse und Denkweisen und der Forschungsorien-

tiertheit des Studiums sind die Absolventinnen*Absolventen besonders geeignet, selbständig 

neue mathematische oder auch berufsbezogene Themenfelder schnell und gründlich zu er-

schließen. 

Insgesamt wird so gleichzeitig ein Ausgangspunkt für ein weiterführendes Promotionsstudium 

in Mathematik bzw. Technomathematik oder in einem Anwendungsfach geschaffen. 

Das Studium der Technomathematik berücksichtigt in besonderer Weise fachübergreifende 

Gesichtspunkte und aktuelle Herausforderungen an Absolventinnen*Absolventen in der In-

dustrie: Die Entwicklung neuer technischer Prozesse erfordert das Zusammenwirken interdis-

ziplinärer Forschungs- und Entwicklungsgruppen. Entwicklungsarbeiten müssen in einem be-

grenzten Zeitraum erfolgreich abgeschlossen werden, um neben dem technischen auch einen 

wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Technomathematiker*innen haben durch Wahl eines An-

wendungsfaches in ihrem Studium tiefe fachübergreifende Kenntnisse zu einer Natur- oder 

Ingenieurwissenschaft erworben. Sie sind Spezialistinnen*Spezialisten in Angewandter Ma-

thematik (Numerik, Optimierung, Wissenschaftliches Rechnen etc.), die in einem interdiszipli-

nären Umfeld numerische Computersimulationen entwickeln und umsetzen können. 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Mathematik bzw. Technomathe-

matik ist 
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a. ein Bachelorabschluss in den Studiengängen Mathematik bzw. Technomathematik 

an der Technischen Universität Dortmund oder 

b. ein anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen (sechsse-

mestrigen) vergleichbaren Studiengang an einer staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an einer Hoch-

schule außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes, sofern der Prüfungs-

ausschuss festgestellt hat, dass keine wesentlichen Unterschiede zu dem in Ab-

satz 1 lit. a. genannten Abschluss und Studiengang vorliegen. 

(2) Die Vergleichbarkeit des Studiengangs nach Absatz 1 b. ist in der Regel dann gegeben, 

wenn in dem Studiengang Leistungen aus dem Gebiet Mathematik im Umfang von 

100 Leistungspunkten und 

- im Falle des Masterzugangs zur Mathematik aus einem der Nebenfachgebiete 

Baumechanik & Statik, Chemie, Elektrotechnik und Informationstechnik, Infor-

matik, Physik, Statistik, Technische Mechanik, Wirtschaftswissenschaften 

mindestens 20 Leistungspunkte, 

- im Falle des Masterzugangs zur Technomathematik aus einem der Nebenfach-

gebiete Baumechanik & Statik, Chemie, Elektrotechnik und Informationstech-

nik, Informatik, Physik, Technische Mechanik mindestens 20 Leistungspunkte 

erworben wurden. Auf Antrag der*des Studierenden können auch entsprechende Leis-

tungen aus einem anderen Nebenfach mit Mathematikbezug (20 LP) bzw. technomathe-

matischem Bezug (20 LP) anerkannt werden. 

(3) Zuständig für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen ist der Prüfungsausschuss. 

Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht beste-

hen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen des erreichten Abschlusses 

und des Studiengangs mit dem Abschluss und dem Studiengang nach Absatz 1 lit. a. Ab-

hängig von dieser Beurteilung kann der Prüfungsausschuss eine Zulassung ohne oder mit 

Auflagen zur erfolgreichen Absolvierung fehlender Prüfungsleistungen aussprechen o-

der die Zulassung ablehnen. Auflagen können mit einem Umfang von höchstens 30 Leis-

tungspunkten verlangt werden und müssen spätestens bis zum Beginn der Masterarbeit 

erfolgreich nachgewiesen werden. 

(4) Wurde der akademische Grad im Ausland erworben, so sind zur Prüfung der Wesentlich-

keit von Unterschieden die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektoren-

konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen, Absprachen im Rahmen von Hoch-

schulpartnerschaften sowie die Empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches Bil-

dungswesen (ZAB) zu beachten. 

(5) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbewer-

ber*innen folgende Kriterien erfüllen: 

a. Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 mindestens 

die Note 3,0 („befriedigend“) oder im Falle eines ausländischen Abschlusses eine 

der Note 3,0 („befriedigend“) im jeweils landesüblichen Notensystem mindestens 

gleichwertige Note erzielt. 
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b. Der*Die Bewerber*in muss sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache nachwei-

sen, beispielsweise durch 

 eine Hochschulzugangsberechtigung einer deutschsprachigen Schule oder 

 einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

 die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studi-

enbewerber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der 

deutschen Sprache. 

c. Das Studium mit der Studienrichtung „Industrial Mathematics“ im Masterstudien-

gang Technomathematik wird grundsätzlich in englischer Sprache absolviert. Auf 

den Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 3 Absatz 5 lit. b. wird daher ver-

zichtet. Es sind Englischkenntnisse nachzuweisen, welche dem Kompetenzniveau 

B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) entspre-

chen. Der Nachweis wird durch einschlägige Sprachprüfungen bzw. einschlägige 

äquivalente Leistungen erbracht. Die Wahl dieser Studiengangrichtung wird im 

Rahmen der Bewerbung festgelegt. 

(6) Ist ein*e Bewerber*in noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnisses, so kann der Prü-

fungsausschuss diese*n Bewerber*in zum gewählten Masterstudiengang zulassen, 

wenn diese*r den Nachweis erbringt, dass sie*er alle Prüfungen eines Bachelorstudien-

gangs gemäß Absatz 2 erfolgreich abgelegt hat. 

§ 4 

Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund durch 

die Fakultät für Mathematik den akademischen Grad „Master of Science“ („M. Sc.“). 

§ 5 

Leistungspunktesystem 

(1) Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem 

European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 

(2) Jedem Modul wird gemäß seinem Studienaufwand eine Anzahl von Leistungspunkten zu-

geordnet. Ein Leistungspunkt im Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht einem ECTS-

Punkt und wird für eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand (Workload) von 

etwa 25 bis 30 Stunden erfordert. Pro Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu 

erwerben. 

(3) Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich und vollständig abgeschlossener 

Module ausschließlich am Ende eines Moduls vergeben. 

§ 6 

Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt vier Semester (zwei Jahre) und 

schließt die Anfertigung der Masterarbeit ein. 
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(2) Insgesamt umfasst das Masterstudium 120 Leistungspunkte, die ca. 3000 bis 3600 stu-

dentischen Arbeitsstunden entsprechen und sich in Pflicht- und Wahlpflichtbereich auf-

teilen. 

(3) Das Studium gliedert sich in die in der entsprechenden Übersicht im Anhang genannten 

Module, die sich jeweils über höchstens zwei Semester erstrecken. Diese Module sind 

inhaltlich und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem 

Umfang von in der Regel mindestens 5 Leistungspunkten. 

(4) Das Studium kann im Winter- oder Sommersemester aufgenommen werden. Das Stu-

dium mit der Studienrichtung „Industrial Mathematics“ kann nur zum Wintersemester 

aufgenommen werden. 

(5) Im Anhang sind die Struktur des Studiengangs sowie die Module, einschließlich der zu 

erwerbenden Leistungspunkte und Prüfungsarten (Modulprüfung oder Teilleistung), dar-

gestellt. 

(6) Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen können im Wahlpflichtbereich auch in engli-

scher Sprache angeboten werden. Im Masterstudiengang Technomathematik werden die 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen in der Studienrichtung „Industrial Mathematics“ 

grundsätzlich in englischer Sprache angeboten. 

§ 7 

Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden 

(1) Die Lehrveranstaltungen der Masterstudiengänge Mathematik und Technomathematik 

können aus den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG genannten Gründen in der Zahl der Teilneh-

menden begrenzt werden. 

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden sowie einer Höchstzahl der 

Teilnehmenden für die jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultätsrat der 

Fakultät für Mathematik und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag 

der*des jeweiligen Lehrenden der*die Dekan*in oder eine von ihm*ihr beauftragte oder 

beauftragter Lehrperson mit Beteiligung der Fakultätskommission für Lehre und Stu-

dium den Zugang. Dabei sind die Bewerber*innen in folgender Reihenfolge zu berück-

sichtigen: 

1. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt ange-

wiesen sind. 

Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, für die die Lehrveranstaltung laut 

den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienverlaufsplan in 

dem Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen 

ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres Studiums 

laut Regelstudienzeit oder in einem späteren Semester befinden und die Lehrver-

anstaltung benötigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzu-

schließen. 
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2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewählten Studiengangs nach ihrem 

Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht 

angewiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG als Zweithörer*in zugelassene Stu-

dierende, die in dem von ihnen gewählten Studiengang nach ihrem Studienverlauf 

auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.  

3. Studierende, die für die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithörer*innen gemäß  

§ 52 Absatz 2 HG zugelassen sind. 

4. Andere Studierende der Technischen Universität Dortmund, sofern sie die Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen. 

(4) Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerber*innen in folgen-

der Reihenfolge zu berücksichtigen: 

1. Studierende mit länger andauernder oder ständiger Behinderung, chronischer Er-

krankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des  

§ 25 Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz, Pflege der*des Ehegat-

tin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder ei-

ner*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit 

diese*dieser pflegebedürftig ist). 

2. Studierende, für die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine 

Lehrveranstaltung zu wiederholen. 

3. Nach Ausschöpfung der übrigen Kriterien wird durch das Los entschieden. 

(5) Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhängenden Bedingungen nach Absatz 4 

Nummer 1 und Nummer 2 ist von den Bewerberinnen*Bewerbern selbst im Laufe des Be-

werbungsverfahrens innerhalb vorgegebener veröffentlichter Fristen gegenüber 

dem*der Dekan*in geltend zu machen. 

(6) Die Fakultät für Mathematik stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sicher, 

dass den unter Absatz 3 Nummer 1 genannten Studierenden durch die Beschränkung der 

Zahl der Teilnehmenden in der Regel kein oder höchstens ein Zeitverlust von einem Se-

mester entsteht. 

§ 8 

Prüfungen 

(1) Jedes Modul wird grundsätzlich mit mindestens einer Prüfungsleistung abgeschlossen. 

Der Modulabschluss erfolgt in der Regel durch eine benotete Modulprüfung. Ausnahms-

weise kann ein Modul auch durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen erfolg-

reich abgeschlossen werden. Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstal-

tungen erbracht. Die jeweiligen Prüfungsarten (Modulprüfung oder Teilleistungen) erge-

ben sich aus dem Anhang dieser Prüfungsordnung. 

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend, insbesondere in Form 

von Klausurarbeiten, Referaten bzw. Seminargestaltung, Hausarbeiten, mündlichen o-

der elektronischen Prüfungen oder in elektronischer Kommunikation, Portfolios, Poster- 

oder Projektpräsentationen mit oder ohne Disputation und fachpraktischen Prüfungen, 
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erbracht. Die jeweils verantwortlichen Lehrenden können mit Zustimmung der*des Prü-

fungsausschussvorsitzenden andere geeignete Prüfungsformen festlegen. 

(3) Eine Modulprüfung soll im gleichen Semester durchgeführt werden, in dem die letzte zu 

diesem Modul gehörende Lehrveranstaltung stattfindet. Ein Wiederholungstermin soll 

spätestens im gleichen oder im darauffolgenden Semester angeboten werden. 

(4) Für Module, deren Lehrveranstaltungen mit im Wesentlichen gleichen fachlichen Lehrin-

halten wenigstens in jährlichem Turnus abgehalten werden (z. B. Pflichtmodule), sind die 

jeweils zugehörigen Prüfungen nach Absatz 3 zugleich Wiederholungstermine für Kandi-

datinnen*Kandidaten, die Prüfungen für dieses Modul bei den ersten beiden Terminen 

nicht bestanden haben. 

(5) Für Module, deren Lehrveranstaltungen nicht regelmäßig mit fachlich gleichen Lehrin-

halten abgehalten werden (z. B. Wahlpflichtmodule), wird ein zweiter Wiederholungster-

min angeboten. Ein Anspruch auf weitere Wiederholungen besteht nicht. 

(6) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen oder der Teilleistungen sind in den Modulbe-

schreibungen festgelegt und werden - wie auch die Prüfungstermine - von den jeweils 

verantwortlichen Lehrenden oder Prüfenden rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung be-

kannt gegeben. Der Zeitraum für die Prüfungsanmeldung beträgt bei von der Fakultät für 

Mathematik ausgerichteten Prüfungen wenigstens eine Woche und endet in der Regel 

eine Woche vor der Prüfung. Näheres zur Prüfungsanmeldung wird den Studierenden zu 

Beginn der Lehrveranstaltung von der*dem jeweils verantwortlichen Lehrenden bekannt 

gegeben. Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist bei mündlichen Prüfungen bis zu 

einer Woche vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen bis zu 

einem Tag vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung möglich. Bei Seminaren gilt der erste 

Seminartermin als Beginn der Prüfung. 

(7) Die Termine für schriftliche Prüfungen werden von der*dem Lehrenden in Abstimmung 

mit dem Prüfungsausschuss festgelegt und sind so früh wie möglich, spätestens jedoch 

vier Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. Zeiträume für mündli-

che Prüfungen werden mindestens vier Wochen vor dem frühesten Prüfungstermin be-

kannt gegeben. Die individuellen Termine werden eine Woche vor der Prüfung bekannt 

gegeben. 

(8) Für Modulprüfungen ist bei Klausurarbeiten eine Bearbeitungszeit von einer bis vier 

Stunden Dauer, für mündliche Prüfungen eine Dauer von 20 bis 45 Minuten vorzusehen. 

Für Teilleistungen sind Bearbeitungszeiten von einer bis drei Stunden Dauer für Klausur-

arbeiten und für mündliche Prüfungen eine Dauer von 15 bis 30 Minuten vorzusehen. 

(9) Die Zulassung zu den Modulprüfungen oder Teilleistungen erfordert, dass die in der ent-

sprechenden Übersicht im Anhang beschriebenen, als Voraussetzungen bezeichneten 

Prüfungen erfolgreich abgelegt sind. 

(10) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht öffentlich. Even-

tuell zugelassene Hilfsmittel werden vor der Prüfung von der*dem jeweiligen Lehrenden 

rechtzeitig bekannt gegeben. 
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(11) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von den jeweils Lehrenden bewer-

tet. Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein Stu-

diengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem 

Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei 

Prüfenden im Sinne des § 13 zu bewerten (§ 65 Absatz 2 HG). Die Bewertung von schrift-

lichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens zwei Monaten bekannt 

zu geben. 

(12) Auch ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren (sog. „Single Choice“ oder „Mul-

tiple Choice“) zu erbringende Prüfungsleistungen gehören zu den Klausurarbeiten. Ins-

besondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Prüfungsauf-

gaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittel-

ten Inhalte und Kenntnisse abgestellt sind, dass sie zuverlässige Prüfungsergebnisse er-

möglichen. Bei Prüfungsleistungen, die von zwei Prüfenden zu bewerten sind, wird be-

reits bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben von mindestens zwei Prüfenden gemein-

sam festgelegt, welche Lösungen als zutreffend anerkannt werden. Nicht richtig gelöste 

Aufgaben oder Teilaufgaben dürfen nicht mit Minuspunkten bewertet werden. Bei einer 

ganz oder überwiegend im Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringenden Prüfungsleistung 

ist von den Prüfenden zusammen mit den Hilfsmitteln (Absatz 10 Satz 2) auch die zum 

Bestehen hinreichende Punktzahl (§ 18 Absatz 3) bekannt zu geben. 

(13) Mündliche Prüfungen werden vor mehreren Prüfenden oder einer*einem Prüfenden in 

Gegenwart einer*eines sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung abgelegt. Wird eine 

mündliche Prüfung vor einer*einem Prüfenden abgelegt, hat diese*r vor der Festsetzung 

der Note gemäß § 18 Absatz 1 die*den Beisitzende*n zu hören. Wird eine mündliche Prü-

fung vor zwei Prüfenden abgelegt, legt jede*r Prüfende eine Einzelnote für die mündliche 

Prüfungsleistung gemäß § 18 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen Prüfungsleistung 

werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten entsprechend § 18 Absatz 

7 ermittelt. 

(14) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem 

Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist den Studierenden im Anschluss an 

die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Studierende, die sich zu einem späteren Zeit-

punkt der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen 

Verhältnisse als Zuhörer*innen zugelassen, es sei denn, die*der zu prüfende Studie-

rende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekannt-

gabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung 

können diese Personen von der*dem Prüfenden als Zuhörer*in ausgeschlossen werden. 

(15) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen Lehrver-

anstaltungen Studienleistungen verlangt werden. Dies können insbesondere sein: Refe-

rate, Hausarbeiten, Praktika, praktische Übungen, schriftliche oder mündliche Leis-

tungsüberprüfungen, Vorträge, Protokolle oder Portfolios. Die Anforderungen einer Stu-

dienleistung liegen in Form und Umfang unterhalb der Anforderungen einer Modulprü-

fung oder Teilleistung. Soweit die Form der Studienleistung nicht in den Modulbeschrei-

bungen definiert ist, wird sie von der*dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstal-

tung bekannt gemacht. Studienleistungen können benotet oder mit bestanden bzw. 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.16/2023          Seite 15 

 

nicht bestanden bewertet werden. § 18 Absatz 3 lit. b findet keine Anwendung. Voraus-

setzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche Erbringung aller in 

diesem Modul geforderten Studienleistungen. Die Studienleistungen müssen demnach 

mit mindestens „ausreichend“ (4,0) benotet oder mit „bestanden“ bewertet worden sein. 

(16) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen 

werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht wer-

den kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche Ge-

bot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird entweder 

auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder auf der 

Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die Anwesen-

heitspflicht ist in der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. Die genaue 

Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeigneter Form zu Be-

ginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

§ 9 

Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen länger andau-

ernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage sind, 

eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder Frist 

abzulegen, so legt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in welcher ande-

ren Form, Dauer oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Dies gilt auch für den Er-

werb einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen im Hinblick auf 

die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die Vorausset-

zungen für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden. Er soll sich bei 

Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Ände-

rung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des 

Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln soll die zuständige Person 

oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung 

und Studium“ innerhalb des Zentrums für Hochschulbildung an der Technischen Univer-

sität Dortmund) beteiligt werden. 

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen ge-

währt, der Antrag ist bei der Zentralen Prüfungsverwaltung einzureichen. Prüfungsver-

fahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege und Erziehung von Kindern im 

Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz, die Pflege der*des Ehe-

gattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners oder ei-

ner*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, soweit 

diese*r pflegebedürftig ist. 

§ 10 

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen des 

Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 2a HG NRW. 
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§ 11 

Wiederholung von Prüfungen, 

Bestehen der Masterprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Prüfungsleistungen können, wenn sie nicht bestanden wurden oder als nicht bestanden 

gelten, zweimal wiederholt werden. Bei Nichtbestehen einer Teilleistung ist nur diese zu 

wiederholen. Wiederholungsprüfungen müssen aus Gründen der Herstellung einer Ver-

gleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der Form durchgeführt werden, in der bereits 

der Erstversuch der Prüfung stattgefunden hat. Bestandene Prüfungen können nicht 

wiederholt werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur einmal mit 

neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit 

gemäß § 19 Absatz 8 ist nur zulässig, wenn der*die Kandidat*in bei der Anfertigung der 

nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

(3) Bei Wahlpflichtmodulen kann das Nichtbestehen durch jeweils ein erfolgreich absolvier-

tes weiteres Wahlpflichtmodul ausgeglichen werden. 

(4) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 120 Leistungspunkte aus den studien-

begleitenden Prüfungen und für die Masterarbeit erworben wurden. 

(5) Die Masterprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn 

a. die Masterarbeit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht 

bestanden gilt oder 

b. die erforderliche Mindestzahl von Leistungspunkten nicht mehr erworben werden 

kann oder 

c. ein Pflichtmodul endgültig nicht bestanden wurde. 

(6) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt eine Prüfung als endgültig 

nicht bestanden, so erteilt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der*dem Kan-

didatin*Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der*dem Kandidatin*Kandidaten 

eine Bescheinigung über die erfolgreich abgelegten Prüfungen ausgestellt; aufgenom-

men wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer anderen 

Hochschule gilt. 

§ 12 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben wird für die Studiengänge Mathematik und Technomathematik ein gemeinsa-

mer Prüfungsausschuss gebildet. 

(2) Der Prüfungsausschuss gemäß Absatz 1 besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier 

Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrenden, einem Mitglied aus der Gruppe der 

wissenschaftlichen Mitarbeitenden sowie zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studie-

renden. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, 
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die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsaus-

schuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrenden die*den 

Vorsitzende*n sowie die*den stellvertretende Vorsitzende*n. Für die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses mit Ausnahme der*des Vorsitzenden und der*des Stellvertrete-

rin*Stellvertreters werden vom Fakultätsrat Vertreter*innen gewählt. Wiederwahl ist zu-

lässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von dem*der Dekan*in be-

kannt gegeben. Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach 

Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der vorher 

gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 

ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prüfungs-

verfahren getroffene Entscheidungen und für die Abstimmung von fakultätsübergreifen-

den Frage- und Problemstellungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss der Fa-

kultät regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und 

Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der 

Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung folgender Aufgaben auf 

die*den Vorsitzende*n übertragen: Anerkennungsfragen, Zulassung zum Masterstu-

dium, Einstufung in höhere Fachsemester, Eilentscheidungen, Beschwerden, Bestellung 

von Prüfenden sowie Beisitzenden, Regelungen zum Nachteilsausgleich nach Maßgabe 

des § 9 und Festlegung anderer Formen für die Prüfungsleistung nach Maßgabe des § 8 

Absatz 2 in Abstimmung mit der*dem jeweils Lehrenden sowie für die Verlängerung von 

Bearbeitungszeiten der Masterarbeit nach Maßgabe des § 19 Absatz 7 und für die Abgabe 

der Masterarbeit im analogen Verfahren nach Maßgabe des § 20 Absatz 1 Satz 2. Ent-

scheidungen über Widersprüche und die Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat 

können nicht auf die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses übertragen werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder de-

ren*dessen Vertreter*in und zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschul-

lehrenden mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Der Prü-

fungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme der*des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-

wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beur-

teilung, die Anerkennung von Leistungen, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die 

Bestellung von Prüfenden sowie Beisitzenden. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 

beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreter*innen, die Prüfenden sowie die Beisit-

zenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 

stehen, sind sie durch die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zur Verschwie-

genheit zu verpflichten. 

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe der Zentralen Prüfungsverwaltung der Technischen Universität Dortmund. 
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§ 13 

Prüfende, Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden gemäß den gesetz-

lichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses übertragen. Zur Prüfenden dürfen die an der Technischen Universität Dortmund Leh-

renden sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG be-

stellt werden. Zu Beisitzenden darf bestellt werden, wer selbst mindestens die durch die 

Prüfung festzustellende oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat. 

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Die Kandidatinnen*Kandidaten können für die Masterarbeit (Thesis) Prüfende vorschla-

gen. Auf die Vorschläge soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Sie begrün-

den jedoch keinen Anspruch. 

§ 14 

Anerkennung von Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen und die Einstufung in höhere Fachsemester fin-

det die jeweils gültige Ordnung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen für alle Ba-

chelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Dortmund Anwendung. 

§ 15 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, 

wenn der*die Kandidat*in zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint 

oder wenn sie*er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurück-

tritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgege-

benen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 

Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem Kandidatin*Kandi-

daten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen ärzt-

lichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten muss das 

ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von 

einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der 

Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die*den Studierende*n aus gesund-

heitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand, die 

Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für 

den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der*dem Kandidatin*Kandidaten 

schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 

gilt diese Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. 

Dies gilt ebenfalls für den Versuch der Täuschung. Wird während einer Prüfung ein Täu-

schungsversuch oder eine Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die*den Aufsichtsfüh-

rende*n festgestellt, protokolliert diese*r den Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. 
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Die Entscheidung, ob ein Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt 

und damit die Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet 

gilt, trifft die*der jeweilige Prüfende. Ein*e Kandidat*in, die*der den ordnungsgemäßen 

Ablauf der Prüfung stört, kann von der*dem Prüfenden oder der*dem Aufsichtsführen-

den in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen wer-

den. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für die Entscheidung sind aktenkun-

dig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prü-

fungsausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungs-

leistungen ausschließen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann von Kandidatinnen*Kandidaten bei Modulprüfungen oder 

Teilleistungen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass sie*er die Arbeit – bei einer 

Gruppenarbeit einen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 

wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht hat. § 19 Absatz 10 bleibt unberührt. 

(5) Der*Die Kandidat*in kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass Entschei-

dungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entschei-

dungen sind der*dem Kandidatin*Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu 

begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist 

der*dem Kandidatin*Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

II. Masterprüfung 

§ 16 

Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Mit der Einschreibung in die Masterstudiengänge Mathematik oder Technomathematik 

an der Technischen Universität Dortmund oder der Zulassung als Zweithörer*in gemäß 

§ 52 Absatz 2 HG gilt ein*e Studierende*r als zu den Prüfungen des Masterstudiengangs 

Mathematik bzw. Technomathematik zugelassen, es sei denn, die Einschreibung bzw. 

Zulassung ist gemäß Absatz 2 abzulehnen. 

(2) Die Einschreibung bzw. Zulassung ist abzulehnen, wenn 

a. der*die Kandidat*in eine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in 

dem Masterstudiengang Mathematik bzw. Technomathematik an der Technischen 

Universität Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studien-

gang eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, endgültig nicht bestanden hat oder 

b. der*dem Kandidatin*Kandidaten nach erbrachter Prüfungsleistung in einem der 

vorgenannten Studiengänge aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prü-

fungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das end-

gültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt. 
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§ 17 

Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung setzt sich aus studienbegleitenden Prüfungen, einschließlich der 

Masterarbeit und einem mündlichen Vortrag zusammen, in denen insgesamt 120 Leis-

tungspunkte zu erwerben sind. Davon sind 90 Leistungspunkte im Pflicht- und Wahl-

pflichtbereich, weitere 26 Leistungspunkte sind durch die Masterarbeit (Thesis) und 

4 Leistungspunkte durch einen mündlichen Vortrag zu erwerben, in dem die Ergebnisse 

der Masterarbeit vorgestellt werden. 

(2) Module, die in der Bachelorprüfung verwendet oder im Bachelorstudium als Zusatzleis-

tung anerkannt wurden, dürfen im Master nicht mehr studiert werden. Gleiches gilt, 

wenn im Bachelor verwendete Module nahezu inhaltsgleich zu Modulen im Master sind. 

Zum Studienbeginn wird eine entsprechende Prüfung durch den Prüfungsausschuss vor-

genommen. 

(3) Im Masterstudiengang Mathematik bzw. Technomathematik müssen die jeweiligen, in 

der entsprechenden Übersicht im Anhang genannten Module studiert und erfolgreich ab-

geschlossen werden. 

§ 18 

Bewertung der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, 

Erwerb von Leistungspunkten, Bildung von Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 

und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung 

2 = gut   = eine Leistung, die über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt 

3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht 

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

     Anforderungen genügt 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

      Anforderungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Betrachtung der studienbegleitenden Prüfungen können die Noten 

um 0,3 verringert oder erhöht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-

schlossen. 

(2) In Absprache mit dem Prüfungsausschuss können bei Prüfungsleistungen, die nicht in 

der Gesamtnote berücksichtigt werden, die Prüfungsleistungen entweder nach dem No-

tenmaßstab gemäß Absatz 1 oder nachfolgendem vereinfachten Maßstab bewertet wer-

den: 

bestanden   = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt 

nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
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Anforderungen nicht mehr genügt. 

(3) Eine Klausurarbeit, die vollständig im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt wurde, gilt 

als bestanden, wenn 

a. 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden ist oder 

b. die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Prüfungsleis-

tung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die an der Prüfung teilge-

nommen haben. 

(4) Hat der*die Kandidat*in die Mindestpunktzahl der Aufgaben gemäß Absatz 3 erreicht 

und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt: 

sehr gut (1,0), falls mindestens 75 %, 

sehr gut (1,3), falls mindestens 66,6 %, aber weniger als 75 %, 

gut (1,7), falls mindestens 58,3 %, aber weniger als 66,6 %, 

gut (2,0), falls mindestens 50 %, aber weniger als 58,3 %, 

gut (2,3), falls mindestens 41,6 %, aber weniger als 50 %, 

befriedigend (2,7), falls mindestens 33,3 %, aber weniger als 41,6 %, 

befriedigend (3,0), falls mindestens 25 %, aber weniger als 33,3 %, 

befriedigend (3,3), falls mindestens 16,6 %, aber weniger als 25 %, 

ausreichend (3,7), falls mindestens 8,3 %, aber weniger als 16,6 %, 

ausreichend (4,0), falls keine oder weniger als 8,3 % 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht  

wurden. 

(5) Wird eine Klausurarbeit nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt, so wer-

den die Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren nach den Absätzen 3 und 4 bewertet. Die 

übrigen Aufgaben werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Aus beiden Be-

wertungen wird die Note der Klausurarbeit ermittelt, wobei die Anteile der jeweils zu er-

reichenden Gesamtpunktzahlen berücksichtigt werden. 

(6) Die dem jeweiligen Modul zugeordnete Zahl von Leistungspunkten wird erworben, wenn 

das Modul mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ bewertet worden ist. 

(7) Wird das Modul durch eine Modulprüfung abgeschlossen, so ist diese Note gleichzeitig 

die Modulnote. Bei Teilleistungen errechnet sich die Modulnote aus dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der nicht gerundeten Noten der im Rahmen des jeweiligen Moduls 

abgelegten Teilleistungen. Die Teilleistungen werden dabei mit der jeweiligen Zahl der 

Leistungspunkte der zugehörigen Veranstaltungen gewichtet. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-

rücksichtigt; alle weiteren Nachkommastellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Modulnoten lauten in Worten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5   = sehr gut 
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bei einem Durchschnittswert von 1,6 bis 2,5 = gut 

bei einem Durchschnittswert von 2,6 bis 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnittswert von 3,6 bis 4,0 = ausreichend 

bei einem Durchschnittswert ab 4,1  = nicht ausreichend. 

(8) Im mathematischen Teil und im Nebenfach wird jeweils eine Fachnote ermittelt. 

(9) Werden im mathematischen Teil mehr Module abgeschlossen als nach der entsprechen-

den Übersicht im Anhang gefordert, so sind unter Beachtung der dort festgelegten Min-

desterfordernisse die Module mit den schlechtesten Noten für die Masterprüfung nicht 

zu berücksichtigen. Bei gleichen Noten sind die später absolvierten Module nicht zu be-

rücksichtigen. Die*Der Studierende kann vor Abschluss der letzten Prüfung eine andere 

Berücksichtigung beantragen. Bei der Fachnotenbildung im mathematischen Teil wird 

das zu berücksichtigende Wahlpflichtmodul mit der schlechtesten Note ggf. nur mit der 

Leistungspunktzahl gewichtet, die auf die im mathematischen Wahlpflichtbereich maxi-

mal mögliche Leistungspunktsumme führt.  

(10) Die Fachnote im mathematischen Teil der Masterprüfung errechnet sich aus dem ge-

wichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten aller benoteten Module des mathema-

tischen Teils der Masterprüfung nach der entsprechenden Übersicht im Anhang unter 

Berücksichtigung von Absatz 9, Satz 3. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(11) Werden im Nebenfach mehr Module abgeschlossen als nach der entsprechenden Über-

sicht im Anhang gefordert, so sind unter Beachtung der in den Nebenfachvereinbarungen 

festgelegten Mindesterfordernisse die Module mit den schlechtesten Noten für die Mas-

terprüfung nicht zu berücksichtigen. Bei gleichen Noten sind die später absolvierten Mo-

dule nicht zu berücksichtigen. Bei der Fachnotenbildung im Nebenfach wird das zu be-

rücksichtigende Wahlpflichtmodul mit der schlechtesten Note ggf. nur mit der Leis-

tungspunktzahl gewichtet, die auf die erforderliche Leistungspunktsumme im Neben-

fach führt. Die Nebenfachvereinbarung kann eine andere Berücksichtigung vorsehen. 

Die*Der Studierende kann vor Abschluss der letzten Prüfung eine andere Berücksichti-

gung beantragen.  

(12) Die Fachnote im Nebenfach der Masterprüfung errechnet sich aus dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der Modulnoten aller benoteten Module des Nebenfachteils der 

Masterprüfung nach der entsprechenden Übersicht im Anhang und der jeweiligen Ne-

benfachvereinbarung, wobei die einzelnen Noten mit der jeweiligen Zahl von Leistungs-

punkten gewichtet werden. Absatz 7 gilt entsprechend. 

(13) Die Fachnoten im mathematischen Teil und im Nebenfach werden nicht getrennt ausge-

wiesen. 

(14) Die Gesamtnote der Masterprüfung im Studiengang Mathematik errechnet sich aus dem 

gewichteten arithmetischen Mittel der vierfach gewichteten Fachnote im mathemati-

schen Teil und der einfach gewichteten Fachnote im Nebenfach. Die Gesamtnote der 

Masterprüfung im Studiengang Technomathematik errechnet sich aus dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der sechsfach gewichteten Fachnote im mathematischen Teil und 

der einfach gewichteten Fachnote im Nebenfach. Absatz 7 gilt entsprechend. 
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(15) Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) ausgewiesen. Darüber hinaus können ECTS-Grade für alle benoteten Prü-

fungsleistungen ausgewiesen werden. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prü-

fungsausschusses erforderlich. 

Die Grade nach ECTS werden wie folgt ausgewiesen: 

A = in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden; 

B = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

C = in der Regel die nächsten ca. 30 % der erfolgreichen Studierenden; 

D = in der Regel die nächsten ca. 25 % der erfolgreichen Studierenden; 

E = in der Regel die nächsten ca. 10 % der erfolgreichen Studierenden. 

(16) Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundsätzlich durch einen Vergleich der Kohorten der 

letzten sechs Semester. Ist diese Gruppe kleiner als 50 Personen, so ist die Bezugs-

gruppe aus den letzten 10 Semestern zu ermitteln. Das aktuelle Semester soll bei der 

Bildung der ECTS-Grade grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Solange keine sta-

tistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung zur Verfügung stehen, wer-

den keine ECTS-Grade ausgewiesen. Aus Gründen der rechtssicheren Vergabe kann 

durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf die Ausweisung von ECTS-Graden ver-

zichtet werden. Entsprechende Hinweise erscheinen im Abschlussdokument. Bei der 

Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang 

zu differenzieren. Darüber hinaus kann in sachlich begründeten Fällen eine andere Zu-

sammensetzung der Vergleichsgruppe erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Be-

schluss des Prüfungsausschusses erforderlich. 

§ 19 

Masterarbeit (Thesis) 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der*die Kandidat*in mit den im Masterstudium erwor-

benen Fachkenntnissen in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein vertieftes 

Problem selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Sie*er recher-

chiert hierzu relevante Fachliteratur und wertet diese eigenständig aus. Die Arbeit ist 

selbstständig in angemessener Form darzustellen und zu dokumentieren. Der Umfang 

der Arbeit sollte 100 Seiten nicht überschreiten. 

(2) Die Masterarbeit (Thesis) kann nach dem Erwerb von 60 Leistungspunkten aufgenommen 

werden. 

(3) Der*Die Kandidat*in kann Vorschläge für das Thema der Arbeit machen. Die Ausgabe des 

Themas erfolgt über die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses; der Zeitpunkt der 

Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(4) Die Masterarbeit kann von jeder*jedem Hochschullehrenden und jeder*jedem Habilitier-

ten der Fakultät für Mathematik, die*der in Forschung und Lehre tätig ist, ausgegeben 

und betreut werden. Andere Wissenschaftler*innen, die die Voraussetzungen nach § 65 

Absatz 1 HG erfüllen, können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses zum*zur Be-

treuer*in bestellt werden. 
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(5) Kann ein*e Kandidat*in keine*n Betreuer*in benennen, sorgt die*der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses dafür, dass der*die Kandidat*in ein Thema für die Masterarbeit 

und eine*n Betreuer*in erhält. 

(6) Die Masterarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt je-

doch nicht aus, dass das Thema der Masterarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe bearbei-

tet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewertende 

Beitrag der*des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und be-

wertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der unter Absatz 1 genannte 

Umfang der Seitenzahlen muss über die Anforderungen einer Einzelarbeit angemessen 

hinausgehen. 

(7) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt sechs Monate. Das Thema und die Auf-

gabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Arbeit innerhalb dieser Frist abge-

schlossen werden kann. Auf begründeten Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten kann 

der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem*der Betreuer*in ausnahmsweise eine 

Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu drei Monate gewähren. Ein Verlängerungs-

antrag ist spätestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss 

zu stellen. Im Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte der 

Bearbeitungszeit verlängert werden. Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests erfor-

derlich. Die Verlängerung entspricht der Krankheitszeit. Überschreitet die Krankheits-

dauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, wird der*dem Kandidatin*Kandidaten über 

die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses ein neues Thema ohne Anerkennung 

eines Prüfungsversuchs gestellt. 

(8) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vierzehn Tage 

ab Ausgabe des Themas zurückgegeben werden; die Masterarbeit gilt dann als nicht be-

gonnen. 

(9) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen von der*dem Prüfenden mit der*dem jeweiligen 

Studierenden auch in englischer Sprache erbracht werden. Sofern die Studienrichtung 

„Industrial Mathematics“ studiert wird, ist die Masterarbeit im Masterstudiengang 

Technomathematik in englischer Sprache zu verfassen.  

(10) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der*die Kandidat*in an Eides statt zu versichern, 

dass sie*er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich ge-

macht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzunehmen. 

Für die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der Zentralen Prü-

fungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Masterarbeit als fester Bestand-

teil der Masterarbeit unterschrieben einzubinden. 

§ 20 

Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

(1) Für die Abgabe der Masterarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe von 

Abschlussarbeiten (Bachelor/Master) der Technischen Universität Dortmund in der je-

weils geltenden Fassung. Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten bezie-

hungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Gründen nicht tauglich ist 
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und/oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine Veröffentli-

chung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten ausschließt, findet 

durch Entscheidung der*des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses das bisherige ana-

loge Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. Wird die 

Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-

wertet. 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Masterarbeit fristgemäß bei der Zentralen Prüfungsver-

waltung der Technischen Universität Dortmund schriftlich in dreifacher gebundener Aus-

fertigung und zusätzlich in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung ver-

wendbaren elektronischen Fassung (PDF-Version) abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des Poststempels. Wird die 

Masterarbeit nicht fristgemäß abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-

wertet. 

(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu bewerten. Eine*r der Prü-

fenden soll der*die Betreuer*in der Arbeit sein. Die*Der zweite Prüfende wird von 

der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Die einzelne Bewertung ist 

entsprechend § 18 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 

(4) Die Ergebnisse der Masterarbeit sind in einem mündlichen Vortrag vor dem*der Be-

treuer*in der Arbeit und einer*einem Prüfenden nach § 13 vorzustellen. Der Vortrag 

bleibt unbenotet. 

(5) Die Note der schriftlichen Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-

tungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 

mehr als 2,0 oder bewertet nur ein*e Prüfende*r die Masterarbeit mit mindestens „aus-

reichend“ (4,0), wird vom Prüfungsausschuss ein*e dritte*r Prüfende*r zur Bewertung 

der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmeti-

schen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann 

als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten 

„ausreichend“ (4,0) oder besser sind. § 18 Absatz 7 gilt entsprechend. 

(6) Die Bewertung der Masterarbeit ist der*dem Kandidatin*Kandidaten in der Regel drei 

Monate nach der Abgabe mitzuteilen. 

§ 21 

Zusatzqualifikationen 

(1) Studierende können vor dem endgültigen Bestehen bzw. dem endgültigen Nichtbeste-

hen der Masterprüfung in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen Prüfungsleistun-

gen erbringen. Mit diesen Prüfungsleistungen können keine Leistungspunkte erworben 

werden. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen in diesen Zusatzfächern wird auf Antrag der*des 

Kandidatin*Kandidaten in das Transcript of Records aufgenommen, jedoch bei der Fest-

setzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. Der Antrag ist vor der letzten Masterprü-

fung zu stellen. 
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§ 22 

Zeugnis, Bescheinigungen für einen Hochschulwechsel 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der*die Kandidat*in ein Zeugnis, das in der 

Regel innerhalb von sechs Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung 

ausgestellt werden soll. Das Zeugnis trägt das Datum, an dem die letzte Prüfungsleis-

tung erbracht wurde. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der Masterprüfung, einschließ-

lich des ECTS-Grades nach § 18 Absatz 16, das Thema und die Note der Masterarbeit, die 

Module und Modulnoten sowie die Anzahl der in den einzelnen Modulen erworbenen 

Leistungspunkte aufzunehmen. 

(2) Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefügt. Es beschreibt insbesondere die 

wesentlichen, dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, 

die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule. Das 

Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Des Weite-

ren wird dem Zeugnis eine Übersicht über die erbrachten Leistungen beigefügt 

(Transcript of Records). 

(3) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten zu-

sätzliche Leistungen ausgewiesen, die wegen Überschreitung der Höchstgrenzen von 

Leistungspunkten innerhalb eines Moduls nicht in die Modul- und Gesamtnote eingegan-

gen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums absolvierte freiwillige Prak-

tika, die auf Antrag über den Prüfungsausschuss genehmigt wurden und die einen inhalt-

lichen und fachlichen Zusammenhang zu dem gewählten Studiengang aufweisen, mit 

aufgenommen werden. 

(4) Auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten wird auch vor Abschluss der Masterprüfung 

eine Bescheinigung über die bereits erbrachten Prüfungsleistungen (Notenbescheini-

gung) erstellt, die eine Aufstellung der erfolgreich absolvierten Module mit den erworbe-

nen Leistungspunkten und Prüfungsleistungen und den Noten nach § 18 Absatz 1 sowie 

die entsprechenden Noten nach ECTS entsprechend § 18 Absatz 16 enthält.  

(5) Das Zeugnis wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 

und mit dem Siegel der Fakultät für Mathematik versehen. 

(6) Das Zeugnis und die sonstigen Bescheinigungen werden auf Antrag der*des Kandida-

tin*Kandidaten in Absprache mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache 

ausgestellt. 

§ 23 

Masterurkunde 

(1) Der*Dem Kandidatin*Kandidaten werden eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeug-

nisses in deutscher Sprache und englischer Sprache ausgehändigt. In der Masterur-

kunde wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 4 beurkundet. Der Studiengang so-

wie im Studiengang Technomathematik ggf. die gewählte Studienrichtung „Industrial 

Mathematics“ der*des Absolventin*Absolventen ist in der Masterurkunde anzugeben. 

(2) Die Masterurkunde wird von dem*der Dekan*in der Fakultät für Mathematik und 

der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der 

Fakultät für Mathematik versehen. 
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III. Schlussbestimmungen 

§ 24 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat der*die Kandidat*in bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 

Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der*die Kandidat*in ge-

täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-

standen erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

der*die Kandidat*in hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-

fung geheilt. Hat der*die Kandidat*in die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, ent-

scheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und Absatz 2 ist der*dem Betroffenen Gelegen-

heit zur mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist das unrichtige Zeugnis 

einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 

und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses 

ausgeschlossen. 

(5) Der Mastergrad wird aberkannt und die Urkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich 

herausstellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Vo-

raussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über 

die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik. 

§ 25 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht in die Klausur gewährt. 

Im Rahmen der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduk-

tionen gefertigt werden. Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Prüfenden fest-

gelegt und spätestens mit der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form 

bekannt gegeben. Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prüfungsleistun-

gen wird den Studierenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen eines Monats nach 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsaus-

schusses zu stellen. 

(2) Die Einsicht in die auf die jeweiligen Prüfungen bezogenen Gutachten der Prüfenden so-

wie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Prüfungen wird den Studierenden auf An-

trag gewährt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-

nisses an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zu stellen. Die*Der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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§ 26 

Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in Kraft. Sie wird in den 

Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die in den Masterstudiengang Mathe-

matik oder Technomathematik eingeschrieben sind 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Mathematik vom  

12. Juli 2023 sowie des Beschlusses des Rektorates der Technischen Universität Dortmund 

vom 12. Juli 2023. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen au-

tonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt,   

oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 31. Juli 2023 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Anhang: 

I. Studienverlauf 

Übersicht I. A: Beispiel für einen möglichen Studienverlauf im Masterstudium Mathematik 

Die gewählte Semesterzuordnung ist eine Empfehlung. Die Nebenfachmodule können abhän-

gig vom Fach einen anderen Zuschnitt haben. Details können dem Modulhandbuch und den 

Nebenfachvereinbarungen entnommen werden. Die Zahlen im Plan geben die Leistungspunkte 

der Module / Modulteile an. 

1. Sem. 

(30 LP) 
Wahl (9) Wahl (9) Wahl (9) Nebenfach (3) 

2. Sem. 

(30 LP) 
Wahl Vertiefung (9) Wahl (5) Masterseminar (5) Nebenfach (11) 

3. Sem. 

(30 LP) 

Wahl Vertie-

fung (5) 

Wahl Vertie-

fung (5) 

Wahl Vertie-

fung (5) 

Masterseminar 

(5) 
Nebenfach (10) 

4. Sem. 

(30 LP) 
Masterarbeit (26+4) 

 

 

 

Übersicht I. B: Beispiel für einen möglichen Studienverlauf im Masterstudium Technomathe-

matik 

Die gewählte Semesterzuordnung ist eine Empfehlung. Die Nebenfachmodule können abhän-

gig vom Fach einen anderen Zuschnitt haben. Details können dem Modulhandbuch und den 

Nebenfachvereinbarungen entnommen werden. Die Zahlen im Plan geben die Leistungspunkte 

der Module / Modulteile an. 

 

1. Sem. 

(30 LP) 
Wahl (9) Wahl (5) 

Simulationstechniken 

(10) 
Nebenfach (6) 

2. Sem. 

(30 LP) 
Wahl (5) 

Wahl  

Technomathematik 

(5) 

Studienprojekt Tech-

nomathematik (15) 
Nebenfach (5) 

3. Sem. 

(30 LP) 
Wahl Vertiefung (9) 

Wahl  

Technomathematik 

(9) 

Masterseminar (5) Nebenfach (7) 

4. Sem. 

(30 LP) 
Masterarbeit (26+4) 
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II. Studienstruktur 

Übersicht II. A: Studienstruktur - Masterstudiengang Mathematik 

Modul Pflicht /  

Wahl-

pflicht 

FS-

Zu-

ord-

nung 

LP benotet / 

unbenotet 

Prüfungsart Zugangsvor-

aussetzung 

zur Prüfung1 

Mathematischer Teil 

Wahlpflichtmodule2: 

Module im Umfang von min-

destens2 64 LP und höchs-

tens2 68 LP aus folgenden 

Bereichen: 

Wahl-

pflicht 

- 64-

682 

benotet Modulprüfung3 - 

 

Vorlesungsmodule: MAT-301 bis MAT-499, MAT-601 bis MAT-799 oder MAT-877 (Simulationstech-

niken), 

Masterseminare: MAT-8xy (5 Leistungspunkte), 

Studienprojekt Wirtschaftsmathematik: MAT-889 (7 Leistungspunkte), 

Selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten: MAT-871 (5 Leistungspunkte, in der Regel bei der 

Erstgutachterin oder beim Erstgutachter der Masterarbeit zu belegen). 

 

Hierbei müssen  

a. mindestens 18 LP im Bereich MAT-301 bis MAT-399, MAT-601 bis MAT-699 (Reine Mathe-

matik) und hiervon mindestens 9 LP im Bereich MAT-601 bis MAT-699 (Mastervertiefung 

Reine Mathematik),  

b. mindestens 9 LP im Bereich MAT-701 bis MAT-799 (Mastervertiefung Angewandte Mathe-

matik),  

c. mindestens 5 LP durch ein Masterseminar MAT-8xy 

erworben und darf 

d. höchstens ein Studienprojekt 

eingebracht werden. 

Masterarbeit mit Vortrag Pflicht  26+4 benotet  60 LP 

Nebenfachteil 
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Nebenfachmodule im Umfang von 22 bis 26 Leistungspunkten2 laut separater Nebenfachvereinba-

rungen für die Nebenfächer4: 

Baumechanik & Statik, Chemie, Elektrotechnik und Informationstechnik,  

Informatik, Physik, Statistik, Technische Mechanik, Wirtschaftswissenschaften. 

 

Die genaueren Angaben zu den einzelnen Nebenfachmodulen ergeben sich aus den dem jeweiligen 

Nebenfachmodul zugeordneten Modulhandbüchern.  

 

Erläuterungen zur Übersicht II. A: 

1. Zugangsvoraussetzungen können weiterhin Studienleistungen nach § 8 Absatz 15 sein. Nä-

heres regelt das Modulhandbuch. 

2. Im mathematischen Wahlpflichtbereich dürfen zwischen 64 und 68 Leistungspunkten einge-

bracht werden. Abhängig von der tatsächlich eingebrachten Leistungspunktzahl müssen im 

Nebenfachteil genau so viel Leistungspunkte eingebracht werden, dass die Leistungspunkt-

summe mindestens 90 beträgt. 

3. In Seminaren und Projekten besteht die Modulprüfung in einem mündlichen Vortrag und ggfs. 

der zugehörigen Ausarbeitung zu einem vereinbarten Thema. 

4. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag der / des Studierenden ein anderes Nebenfach mit 

Mathematikbezug zulassen, sofern ein von der ausrichtenden Fakultät genehmigter Studien-

plan vorliegt, nach dem Module im Umfang von mindestens 22 bis 26 Leistungspunkten zu 

absolvieren sind. 

Übersicht II. B: Studienstruktur - Masterstudiengang Technomathematik 

 

Modul Pflicht /  

Wahl-

pflicht 

FS-

Zu-

ord-

nung 

LP benotet / 

unbenotet 

Prüfungsart Zugangsvor-

aussetzung1 

zur Prüfung 

 

Mathematischer Teil 

Simulationstechniken 

(MAT-877) 

Pflicht - 10 benotet Modulprüfung - 

Studienprojekt  

Technomathematik 

(MAT-878) 

Pflicht - 15 benotet Modulprüfung3 - 
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Wahlpflichtmodule2: 

Module im Umfang von min-

destens2 45 LP und höchs-

tens2 49 LP aus folgenden 

Bereichen: 

Wahl-

pflicht 

- 45-

492 

benotet Modulprüfung3 - 

 

Vorlesungsmodule: MAT-301 bis MAT-499, MAT-601 bis MAT-799, 

Masterseminare: MAT-8xy (5 Leistungspunkte), 

Mathematiknahe Module anderer Fakultäten: Auf Antrag können bis zu 15 LP in mathematikaffinen 

Vorlesungsmodulen des Nebenfachs oder der Informatik erworben werden. 

 

Hierbei müssen  

a. mindestens 23 LP im Bereich MAT-301 bis MAT-499, MAT-601 bis MAT-799 und hiervon min-

destens 9 LP im Bereich MAT-601 bis MAT-699 oder MAT-701 bis MAT-799 (Mastervertie-

fung),  

b. mindestens 5 LP durch ein Masterseminar MAT-8xy oder auf Antrag durch ein Industrieprak-

tikum MAT-879 

erworben werden. 

Masterarbeit mit Vortrag Pflicht  26+4 benotet  60 LP 

Nebenfachteil 

Nebenfachmodule im Umfang von 16 bis 20 Leistungspunkten2 laut separater Nebenfachvereinba-

rungen für die Nebenfächer4: 

Baumechanik & Statik, Chemie, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Physik, Tech-

nische Mechanik. 

 

Die genaueren Angaben zu den einzelnen Nebenfachmodulen ergeben sich aus den dem jeweiligen 

Nebenfachmodul zugeordneten Modulhandbüchern. 

 

Erläuterungen zur Übersicht II. B: 

1. Zugangsvoraussetzungen können weiterhin Studienleistungen nach § 8 Absatz 15 sein. Nä-

heres regelt das Modulhandbuch. 

2. Im mathematischen Wahlpflichtbereich dürfen zwischen 45 und 49 Leistungspunkten einge-

bracht werden. Abhängig von der tatsächlich eingebrachten Leistungspunktzahl müssen im 

Nebenfachteil genau so viel Leistungspunkte eingebracht werden, dass die Leistungspunkt-

summe mindestens 65 beträgt. 
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3. In Seminaren und Projekten besteht die Modulprüfung in einem mündlichen Vortrag und ggfs. 

der zugehörigen Ausarbeitung zu einem vereinbarten Thema. 

4. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag der / des Studierenden ein anderes Nebenfach mit 

technomathematischem Bezug zulassen, sofern ein von der ausrichtenden Fakultät geneh-

migter Studienplan vorliegt, nach dem Module im Umfang von mindestens 16 bis 20 Leis-

tungspunkten zu absolvieren sind. 

5. Die Studienrichtung "Industrial Mathematics" im Masterstudiengang Technomathematik 

wird in englischer Sprache angeboten. 
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Prüfungsordnung für das 

weiterbildende Studium 

Weiterentwicklung Regionaler Bildungsnetzwerke  

der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungsforschung 

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 31. Juli 2023 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 und § 62 Absatz 4 des Gesetzes über 

die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. Septem-

ber 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mit-

gliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. 

NRW. S. 780b), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

Inhaltsverzeichnis 
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§ 1 Geltungsbereich der Prüfungsordnung...................................................................... 35 
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I. Allgemeines 

§ 1 

Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für das weiterbildende Studium Weiterentwicklung Regionaler 

Bildungsnetzwerke der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungsfor-

schung der Technischen Universität Dortmund. Das weiterbildende Studium wird in Ko-

operation mit dem Verein Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V., Be-

reich Deutsche Akademie für Pädagogische Führungskräfte (DAPF) durchgeführt. Die Prü-

fungsordnung regelt gemäß § 62 Absatz 4 und § 64 Hochschulgesetz NRW (HG) die Struk-

turen des weiterbildenden Studiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemente, 

die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Bestandteil 

dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat beschlossen und 

sind dem Rektorat anzuzeigen. 

§ 2 

Ziele des Studiums, Zielgruppe 

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des weiterbildenden Studiums wird ein Zertifikat der 

Technischen Universität Dortmund erworben. Das weiterbildende Studium Weiterent-

wicklung Regionaler Bildungsnetzwerke zielt auf den Erwerb umfangreicher Kenntnisse 

im Bereich der Prozessbegleitung von Bildungsentwicklung in der Region ab. Die Teilneh-

menden erwerben Wissen rund um die Idee und Struktur der staatlich-kommunalen Ver-

antwortungsgemeinschaft und reflektieren ihre eigene Rolle als Mitarbeitende in diesem 

System. Die Teilnehmenden erweitern durch das weiterbildende Studium ihre Fähigkei-

ten und Kompetenzen in den Themenfeldern:  

- Kooperations- und Schnittstellenmanagement, 

- Kontrakte,  

- Agiles und klassisches Projektmanagement, 

- (wirkungsorientierte) Projektplanung, 

- Kommunikation und Beteiligung (z. B. Akzeptanz schaffen, Beteiligungsstrate-

gien, Umgang mit Widerstand), 

- Kollegiale Fallberatung.  
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Die Bildungserfordernisse berufserfahrener und berufstätiger Teilnehmender werden bei 

dem weiterbildenden Studium explizit berücksichtigt. Die Teilnehmenden sollen befähigt 

werden, die neuen Kenntnisse in ihren täglichen Arbeitsalltag mit einzubeziehen.  

(2) Zielgruppe sind staatliche und kommunale Mitarbeitende Regionaler Bildungsbüros in 

Nordrhein-Westfalen bzw. aus Landesprogrammen des Ministeriums für Schule und 

Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, die in die Regionalen Bildungsnetzwerke ein-

gebettet sind. An die Servicestellen Regionaler Bildungsnetzwerke abgeordnete Lehr-

kräfte können ebenfalls an dem weiterbildenden Studium teilnehmen. Nachrangig rich-

tet sich das weiterbildende Studium ebenfalls an staatliche und kommunale Mitarbei-

tende Regionaler Bildungsbüros anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutsch-

land.  

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum weiterbildenden Studium können Bewerber*innen zugelassen werden, die folgende 

Voraussetzungen aufweisen: 

a) ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit überwiegend pädagogi-

schen oder am Management von Verwaltungsabläufen orientierten Inhalten oder 

b) eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für das Studium relevan-

ten Bereich. 

(2) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbewer-

ber*innen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Sofern die 

Technische Universität Dortmund keine gesonderte Sprachordnung erlassen hat, werden 

zum Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache die folgenden Regelun-

gen angewandt. 

Der Nachweis der Sprachkenntnisse wird beispielsweise erfüllt durch  

 den Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), der in allen vier Teilprüfungen 

mindestens mit der Bewertung TestDaF-Niveau (TDN) 4 oder insgesamt mit 

16 Punkten absolviert sein muss, 

 das Sprachzertifikat „telc Deutsch C1 Hochschule“,  

 die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)“ mindestens auf 

dem Niveau 2 (DSH2),  

 einen Schulabschluss an einer deutschsprachigen Schule im Ausland, der einer 

deutschen Hochschulzugangsberechtigung gleichwertig ist. 

Studienbewerber*innen sind von dem Sprachnachweis befreit, wenn ein deutschspra-

chiges Studium an einer deutschsprachigen Hochschule erfolgreich abgeschlossen 

wurde. 

Genaueres regeln die „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium 

an deutschen Hochschulen (RO-DT)“ und die Ordnung der Technischen Universität Dort-

mund für die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) in der jeweils 

gültigen Fassung.  
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Bei Studienbewerberinnen*Studienbewerbern mit einer deutschen Hochschulzugangs-

berechtigung ist ein solcher Nachweis nicht erforderlich. 

§ 4 

Bewerbung und Zulassung 

(1) Bewerbungen sind zu der auf den Internetseiten und dem Bewerbungsformular bekannt-

gegebenen Frist an das Zentrum für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung der 

Technischen Universität Dortmund zu richten. Es ist dabei das entsprechende Bewer-

bungsformular zu verwenden. 

(2) Der Bewerbung sind die folgenden Unterlagen beizufügen: 

- das Zeugnis über ein abgeschlossenes Studium (in beglaubigter Kopie) oder 

- ein Nachweis über eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für das 

Studium relevanten Bereich sowie 

- ein Nachweis über das Vorliegen ausreichender Deutschkenntnisse gemäß § 3 Ab-

satz 2. 

(3) Zum weiterbildenden Studium „Weiterentwicklung Regionaler Bildungsnetzwerke“ 

werden pro Studienstart insgesamt 30 Bewerber*innen als Weiterbildungsteilneh-

mende zugelassen.  

(4) Die Hälfte der verfügbaren Plätze bleiben den staatlichen Bewerber*innen des Landes 

Nordrhein-Westfalen vorbehalten, die vom Ministerium für Schule und Bildung des 

Landes Nordrhein-Westfalen für das oben genannte weiterbildende Studium ausge-

wählt worden sind. 

(5) Die andere Hälfte der verfügbaren Plätze wird an die Bewerber*innen, die aus einem 

Regionalen Bildungsbüro einer Kommune aus Nordrhein-Westfalen stammen, verteilt. 

Innerhalb dieser Bewerbergruppe werden jedoch die Personen bevorzugt behandelt, 

die mit einer*einem vom Ministerium ausgewählten Bewerberin*Bewerber in einem 

Regionalen Bildungsbüro zusammenarbeiten. 

(6) Sind nach dem Auswahlverfahren nach den Absätzen 4 und 5 noch Plätze verfügbar, 

können diese an die Bewerber*innen aus einem anderen Bundesland der Bundesre-

publik Deutschland als Nordrhein-Westfalen vergeben werden. 

(7) Im Übrigen entscheidet das Los, wenn die Anzahl der Bewerber*innen, die die allge-

meinen Zugangsvoraussetzungen nach § 3 Absatz 1 und Absatz 2 erfüllen, die Anzahl 

der maximal angebotenen Plätze übersteigt. 

(8) Die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen liegt in der Verantwortung des Zentrums für 

HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung. Der Prüfungsausschuss oder die je-

weilige wissenschaftliche Leitung können beratend hinzugezogen werden. 

§ 5 

Durchführung des Studiums, Entgelt 

(1) Die Abnahme und Bewertung aller nach dieser Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prü-

fungen erfolgt durch die Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungs-

forschung an der Technischen Universität Dortmund. 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.16/2023          Seite 38 

 

(2) Die Prüfungsvorbereitung sowie die Beratung und Betreuung der Teilnehmenden im 

Rahmen der Prüfungsvorbereitung erfolgt über den Verein „Wissenschaftliche Weiter-

bildung an der TU Dortmund e.V.“, Bereich Deutsche Akademie für Pädagogische Füh-

rungskräfte (DAPF). 

(3) Das Zentrum für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung, achtet im Auftrag des 

Prüfungsausschusses darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehal-

ten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Darüber 

hinaus hat das Zentrum für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung, dem Prü-

fungsausschuss einmal im Jahr über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten 

zu berichten. 

(4) Für die Prüfungsvorbereitung im weiterbildenden Studium wird ein Entgelt erhoben, 

dessen Höhe den Bekanntmachungen des Vereins „Wissenschaftliche Weiterbildung 

an der TU Dortmund e.V.“, Bereich Deutsche Akademie für Pädagogische Führungs-

kräfte (Internet, Druckerzeugnisse) zu entnehmen ist. Das Entgelt wird zusätzlich auf 

dem rechtlich verbindlichen Anmeldeformular der*des Teilnehmerin*Teilnehmers mit 

dem Verein „Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“, Bereich Deut-

sche Akademie für Pädagogische Führungskräfte (DAPF) vermerkt. 

§ 6 

Zertifikat 

Aufgrund der bestandenen Zertifikatsprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 

durch die Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungsforschung das Zertifikat 

„Weiterentwicklung Regionaler Bildungsnetzwerke“. 

§ 7 

Studiendauer, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Das weiterbildende Studium umfasst in der Regel 12 Monate und schließt die Anfertigung 

der Abschlussarbeit ein. Es hat einen Umfang von ca. 450 Arbeitsstunden. 

(2) Das weiterbildende Studium besteht aus einem Modul mit sieben Elementen. Es bein-

haltet Präsenztage, Selbststudium, das Entwickeln und Durchführen eines Praxisprojek-

tes sowie die Dokumentation und Reflektion des Praxisprojektes im Rahmen der Ab-

schlussarbeit sowie dessen Präsentation und Diskussion im Rahmen der Abschlussar-

beit.  

(3) Das weiterbildende Studium kann zu den von der Technischen Universität Dortmund be-

nannten Zeitpunkten aufgenommen werden. 

(4) Die Struktur des weiterbildenden Studiums, die Elemente des Moduls und die jeweiligen 

Lehrformen sind im Anhang dieser Prüfungsordnung und in den Modulbeschreibungen 

des Modulhandbuchs dargestellt. 

§ 8 

Prüfungen  

(1) Der Modulabschluss erfolgt durch eine unbenotete Modulprüfung. Die Modulprüfung 

umfasst die schriftliche Dokumentation und Reflexion eines Praxisfalls aus dem Regio-
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nalen Bildungsbüro mit Bezug zur Weiterentwicklung des Regionalen Bildungsnetzwer-

kes (Abschlussarbeit). Die wesentlichen Inhalte werden anschließend im Rahmen einer 

mündlichen Präsentation dargestellt. 

(2) Die Modulprüfung kann auch in elektronischer Form oder als Prüfung in elektronischer 

Kommunikation erbracht werden. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfung sind in den Modulbeschreibungen des Modul-

handbuchs festgelegt oder werden von den Prüfenden jeweils spätestens zwei Wochen 

nach Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. Auf Antrag über den Prüfungsaus-

schuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten Zeitraum von der ursprünglich 

in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs vorgesehenen Erbringungsform ab-

gewichen werden. 

(4) Der Zeitraum für die mündliche Präsentation wird mindestens vier Wochen vor dem frü-

hesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die individuellen Termine werden eine Woche 

vor der Prüfung bekannt gegeben. 

(5) Die Abschlussarbeit wird von einer*einem Prüfenden gemäß § 18 Absatz 2 bewertet. Bei 

Wiederholung der Abschlussarbeit ist diese von mindestens einer*einem weiteren Prü-

fenden im Sinne des § 13 zu bewerten.  

(6) Die mündliche Präsentation der Abschlussarbeit ist stets von mehreren Prüfenden oder 

einer*einem Prüfenden in Gegenwart einer*eines sachkundigen Beisitzenden als Einzel-

prüfung oder Gruppenprüfung mit höchstens drei Teilnehmenden abzunehmen. Handelt 

es sich um den Wiederholungsversuch der Präsentation, ist die Prüfung von mindestens 

zwei Prüfenden abzunehmen. 

(7) Wird die mündliche Präsentation der Abschlussarbeit vor einer*einem Prüfenden abge-

legt, hat diese*r vor der Festsetzung der Bewertung die*den Beisitzende*n zu hören. 

Wird die mündliche Präsentation der Abschlussarbeit vor zwei Prüfenden abgelegt, legt 

jede*r Prüfende die Bewertung für die mündliche Präsentation der Abschlussarbeit fest. 

Bewertet nur eine*ein Prüfende*r die Abschlussarbeit mit „bestanden“, gilt diese als 

„nicht bestanden.  

(8) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Präsentation der Ab-

schlussarbeit sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist 

der*dem Kandidatin*Kandidaten im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. Teil-

nehmende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterzie-

hen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer*innen zuge-

lassen, es sei denn, der*die Kandidat*in widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht 

auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflus-

sung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der*dem Prüfenden als Zu-

hörer*in ausgeschlossen werden.  

(9) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen 

werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Teilnehmenden erreicht 

werden kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche 

Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über die Anwesenheitspflicht wird entweder 

auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums des Studienbeirates oder auf der 
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Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultätsrates entschieden. Die Anwesen-

heitspflicht ist in der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. Die genaue 

Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Teilnehmenden in geeigneter Form zu 

Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(10) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege und Erziehung von 

Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz, die Pflege 

der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners 

oder einer*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, so-

weit diese*dieser pflegebedürftig ist. 

§ 9 

Nachteilsausgleich 

(1) Macht die*der Teilnehmende durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie*er wegen län-

ger andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der 

Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder 

Frist zu erbringen, so legt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses fest, in welcher 

anderen Form, Dauer oder Frist die Prüfungsleistung erbracht wird. Dies gilt auch für den 

Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung. Weiterhin können Abweichungen im Hinblick auf 

die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl und die Vorausset-

zungen für die Wiederholung von Prüfungsleistungen vorgesehen werden. Er soll sich bei 

Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Ände-

rung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des 

Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken. Bei Zweifeln wird die zuständige Person 

oder Stelle für Fragen zu Belangen behinderter Studierender (z. B. Bereich „Behinderung 

und Studium“ innerhalb des Zentrums für HochschulBildung an der Technischen Univer-

sität Dortmund) beteiligt. 

(2) Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss einzelfallbezogen ge-

währt und ist beim Zentrum für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung der Tech-

nischen Universität Dortmund, Hohe Straße 141 in 44139 Dortmund einzureichen.  

§ 10 

Mutterschutz 

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmungen 

des Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 2a HG NRW. 

§ 11 

Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Zertifikatsprüfung, 

 endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Abschlussarbeit kann im Falle des Nichtbestehens nur als Ganzes und dann nur ein-

mal mit neuer Themenstellung wiederholt werden. Wiederholungsprüfungen müssen aus 

Gründen der Herstellung einer Vergleichbarkeit und Prüfungsgerechtigkeit in der Form 

durchgeführt werden, in der bereits der Erstversuch der Prüfung stattgefunden hat. Be-

standene Prüfungen können nicht wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der 

Abschlussarbeit gemäß § 18 Absatz 4 ist nur zulässig, wenn der*die Kandidat*in bei der 

Anfertigung der nicht erfolgreichen Abschlussarbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-

brauch gemacht hat.  
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(2) Die Zertifikatsprüfung ist bestanden, wenn die Abschlussarbeit sowie die mündliche 

Präsentation erfolgreich abgeschlossen wurden. 

(3) Die Zertifikatsprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn die Abschlussar-

beit und/oder die mündliche Präsentation nach Wiederholung wiederum nicht bestanden 

ist oder als nicht bestanden gilt. 

(4) Ist die Zertifikatsprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt die Zertifikatsprüfung als 

endgültig nicht bestanden, so erteilt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

der*dem Kandidatin*Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der*dem Kandida-

tin*Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; aufge-

nommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer ande-

ren Hochschule gilt. 

§ 12 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet die Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungsfor-

schung der Technischen Universität Dortmund einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrenden, einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftli-

chen Mitarbeitenden und zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden. Ein Mitglied 

aus dem Zentrum für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung der Technischen 

Universität Dortmund wird als beratendes Mitglied hinzugezogen. Die Mitglieder werden 

vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der 

Studierenden für ein Jahr gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern 

aus der Gruppe der Hochschullehrenden die*den Vorsitzende*n sowie die*den stellver-

tretende*n Vorsitzende*n. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme 

der*des Vorsitzenden und deren*dessen Stellvertreter*in werden vom Fakultätsrat Ver-

treter*innen gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsaus-

schusses wird von dem*der Dekan*in bekannt gegeben. Wird die Wahl des Prüfungsaus-

schusses oder einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies 

nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Wider-

sprüche gegen im Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der 

Prüfungsausschuss dem Fakultätsrat der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie 

und Bildungsforschung regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der 

Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs-

ordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die folgenden Aufgaben auf 

die*den Vorsitzende*n übertragen: Anerkennungsfragen, Eilentscheidungen, Beschwer-

den, Bestellung der Prüfenden. Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an 

den Fakultätsrat können nicht auf die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses 

übertragen werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder 

der*dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe 
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der Hochschullehrenden mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwe-

send sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme der*des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder 

wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Als solche gelten 

insbesondere die Beurteilung, die Festlegung von Prüfungsaufgaben und die Bestellung 

der Prüfenden sowie der Beisitzenden. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 

beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreter*innen, die Prüfenden und die Beisit-

zenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 

stehen, sind sie durch die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zur Verschwie-

genheit zu verpflichten.  

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe des Zentrums für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung der Techni-

schen Universität Dortmund. 

§ 13 

Prüfende, Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden gemäß den gesetz-

lichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses übertragen. Zu Prüfenden dürfen an der Hochschule Lehrende der Technischen Uni-

versität Dortmund sowie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des  

§ 65 Absatz 1 HG bestellt werden. Zu Beisitzenden darf bestellt werden, wer selbst min-

destens die durch die Prüfung festzustellende oder eine vergleichbare Qualifikation er-

worben hat. 

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

§ 14 

 Anerkennung von Prüfungsleistungen 

Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen findet die jeweils gültige Ordnung über die Aner-

kennung von Prüfungsleistungen für alle Bachelor- und Masterstudiengänge an der Techni-

schen Universität Dortmund Anwendung. 

§ 15 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn der*die Kandidat*in zu einem 

Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er*sie nach Beginn der 

Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder wenn er*sie eine schriftli-

che Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 

Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem Kandidatin*Kandi-
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daten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachigen ärzt-

lichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten muss das 

ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen Rücktritt von 

einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, dass die bei der 

Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die*den Teilnehmende*n aus gesund-

heitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftigerweise kein Anlass bestand die 

Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für 

den Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der*dem Kandidatin*Kandidaten 

schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 

Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 

gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt auch für den 

Versuch der Täuschung. Wird während einer Prüfung eine Täuschung oder ein Täu-

schungsversuch im Sinne von Satz 1 durch die Aufsichtsperson festgestellt, protokolliert 

diese*r die Täuschung oder den Täuschungsversuch. Die Entscheidung, ob ein Täu-

schungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt und damit die Prüfung als mit 

„nicht bestanden“ bewertet gilt, trifft die*der jeweilige Prüfende. Ein*e Kandidat*in, 

der*die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der*dem jeweiligen 

Prüfenden oder der Aufsichtsperson in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung 

der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit 

„nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für Entscheidungen sind aktenkundig 

zu machen. In schwerwiegenden Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungs-

ausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleis-

tungen ausschließen. 

(4) Der*Die Kandidat*in kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass Entschei-

dungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entschei-

dungen sind der*dem Kandidatin*Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu 

begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist 

der*dem Kandidatin*Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

II. Zertifikatsprüfung 

§ 16 

Zulassung zur Zertifikatsprüfung  

(1) Mit Abschluss des privatrechtlichen Vertrages zwischen den Teilnehmenden und dem 

Verein „Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“, Bereich Deutsche 

Akademie für Pädagogische Führungskräfte (DAPF) über die Durchführung des weiterbil-

denden Studiums Weiterentwicklung Regionaler Bildungsnetzwerke an der Technischen 

Universität Dortmund gilt eine*ein Teilnehmende*Teilnehmender als zu den Prüfungen 

dieses weiterbildenden Studiums zugelassen, es sei denn die Zulassung ist gemäß Ab-

satz 2 zu versagen. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

a) die*der Teilnehmende eine Zertifikatsprüfung in dem weiterbildenden Studium 

Weiterentwicklung Regionaler Bildungsnetzwerke an der Technischen Universität 

Dortmund endgültig nicht bestanden hat oder  
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b) die*der Teilnehmende nach erbrachter Prüfungsleistung in dem vorgenannten wei-

terbildenden Studium aufgrund einer anschließenden Anfechtung des Prüfungsbe-

scheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung über das endgültige 

Nichtbestehen noch nicht vorliegt.  

§ 17 

Umfang der Zertifikatsprüfung  

Die Zertifikatsprüfung besteht aus der Abschlussarbeit sowie der mündlichen Präsentation. 

Die Abschlussarbeit umfasst die schriftliche Dokumentation und Reflexion eines Praxisfalls 

aus dem Regionalen Bildungsbüro mit Bezug zur Weiterentwicklung des Regionalen Bildungs-

netzwerkes. Die wesentlichen Inhalte werden anschließend im Rahmen einer Präsentation in 

Gegenwart der Teilnehmenden dargelegt und sodann zur Diskussion gestellt. 

§ 18 

Abschlussarbeit 

(1) Mit der Abschlussarbeit sollen die Kandidatinnen*Kandidaten zeigen, dass sie innerhalb 

einer vorgegebenen Frist ein berufsrelevantes Projekt aus dem Regionalen Bildungsbüro 

mit Bezug zur Weiterentwicklung des Regionalen Bildungsnetzwerkes selbstständig 

nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, dokumentieren und reflektieren können. 

(2) Die Abschlussarbeit kann von jeder*jedem Hochschullehrenden oder einem habilitierten 

Mitglied der Technischen Universität Dortmund ausgegeben und betreut werden, die*der 

an dem weiterbildenden Studium beteiligt ist und die Voraussetzungen des § 65 Absatz 

1 HG NRW erfüllt. Andere Wissenschaftler*innen, die die Voraussetzungen nach § 65 Ab-

satz 1 HG erfüllen, können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses die Abschlussar-

beit ausgeben und betreuen. 

(3) Die Ausgabe der Abschlussarbeit erfolgt auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten 

über die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 

aktenkundig zu machen. Der*Die Kandidat*in kann in dem Antrag bezüglich des Themas 

Vorschläge machen. Verzichtet der*die Kandidat*in auf das Vorschlagsrecht, so vermit-

telt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein Thema für die Abschlussarbeit. 

(4) Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von 2 Wochen ab der 

Ausgabe zurückgegeben werden; die Abschlussarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(5) Die Abschlussarbeit wird begleitend zum weiterbildenden Studium erstellt und ist bis zu 

einem vom Prüfungsausschuss rechtzeitig bekanntzugebenden Zeitpunkt fertigzustel-

len. § 11 gilt entsprechend. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen 

sein, dass die Abschlussarbeit innerhalb dieser Frist abgeschlossen werden kann. Auf 

begründeten Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten kann der Prüfungsausschuss im 

Einvernehmen mit dem*der Betreuer*in ausnahmsweise einmalig eine Nachfrist von bis 

zu vier Wochen gewähren. Ein Verlängerungsantrag ist spätestens vierzehn Tage vor Ab-

lauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen. Im Falle von Krankheit 

kann die Frist zur Abgabe um maximal die Hälfte der Bearbeitungszeit verlängert werden. 

Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, erforderlich. Die Verlängerung entspricht 

der Krankheitszeit. Überschreitet die Krankheitsdauer die Hälfte der Bearbeitungszeit, 

wird der*dem Kandidatin*Kandidaten ein neues Thema ohne Anerkennung eines Prü-

fungsversuchs gestellt. 
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(6) Der Umfang der Abschlussarbeit soll 15 Seiten nicht unterschreiten und 20 Seiten nicht 

überschreiten. 

(7) Einvernehmlich mit der*dem Teilnehmenden und den Prüfenden kann die Abschlussar-

beit in englischer Sprache verfasst werden. 

(8) Die Abschlussarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt 

jedoch nicht aus, dass das Thema der Abschlussarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe be-

arbeitet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu bewer-

tende Beitrag der*des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unterscheidbar und 

bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. Der unter Absatz 6 genannte 

Umfang der Seitenzahlen muss über die Anforderungen einer Einzelarbeit angemessen 

hinausgehen. 

(9) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat der*die Kandidat*in an Eides statt zu versichern, 

dass er*sie die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich ge-

macht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträge aufzunehmen. 

Für die Erklärung nach Satz 1 und die eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher 

Vordruck der Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Ab-

schlussarbeit als fester Bestandteil der Abschlussarbeit unterschrieben einzubinden 

bzw. entsprechend des digitalen Abgabeverfahrens gemäß § 19 Absatz 1 zusammen mit 

der Abschlussarbeit als eine Datei hochzuladen. 

§ 19 

Abgabe und Bewertung der Abschlussarbeit 

(1) Für die Abgabe der Abschlussarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe 

von Abschlussarbeiten des Zentrums für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung 

der Technischen Universität Dortmund in der jeweils geltenden Fassung. Sofern das 

Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten beziehungsweise von Teilen der Abschluss-

arbeiten aus fachlichen Gründen nicht tauglich ist und/oder sofern eine vertragliche Ver-

einbarung mit Dritten besteht, die eine Veröffentlichung von Abschlussarbeiten oder von 

Teilen von Abschlussarbeiten ausschließt, findet durch Entscheidung des Zentrums für 

HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung das bisherige analoge Verfahren zur Ab-

gabe von Abschlussarbeiten gemäß Absatz 2 Anwendung. 

(2) Beim analogen Verfahren ist die Abschlussarbeit fristgemäß im Zentrum für Hochschul-

Bildung (zhb), Bereich Weiterbildung der Technischen Universität Dortmund in 3-facher 

gebundener oder gehefteter Ausfertigung und zusätzlich in einer für ein Softwareprodukt 

zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen Fassung abzugeben. Der Abgabe-

zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanlieferung gilt das Datum des Poststem-

pels. Wird die Abschlussarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, so gilt sie als mit „nicht be-

standen“ bewertet. 

(3) Die Abschlussarbeit wird nach folgendem Maßstab bewertet: 

bestanden   = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt  

nicht bestanden  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforder-un-

gen nicht mehr genügt. 
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Die Bewertung ist schriftlich zu begründen. 

(4) Die Bewertung der Abschlussarbeit ist der*dem Kandidatin*Kandidaten spätestens 

6 Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

§ 20 

Zertifikatsurkunde 

(1) Über die bestandene Zertifikatsprüfung erhält der*die Kandidat*in in der Regel sechs 

Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfung eine Zertifikatsurkunde. Die Zertifikats-

urkunde trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung erbracht wurde. In die 

Urkunde sind das Thema der Abschlussarbeit, das Modul und Modulelemente aufzuneh-

men. 

(2) Die Zertifikatsurkunde wird von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und 

von dem*der Dekan*in der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungs-

forschung sowie dem*der Leiter*in des Zentrums für HochschulBildung (zhb), Bereich 

Weiterbildung unterschrieben. 

(3) Die Zertifikatsurkunde wird auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten in Absprache mit 

dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt. 

(4) Kandidatinnen*Kandidaten, deren Abschlussarbeit mit „nicht bestanden“ bewertet 

wird, erhalten lediglich eine Teilnahmebescheinigung. In dieser Teilnahmebescheinigung 

sind die besuchten Modulelemente aufzuführen. 

III. Schlussbestimmungen 

§ 21 

Ungültigkeit von Prüfungsleistungen und Aberkennung des Zertifikats 

(1) Hat die*der Teilnehmende bei der Modulprüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 

nach Aushändigung der Zertifikatsurkunde bekannt, kann der Prüfungsausschuss nach-

träglich die Prüfungsleistungen entsprechend berichtigen und die Zertifikatsprüfung 

ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu der Zertifikatsprüfung nicht erfüllt, 

ohne dass die*der Teilnehmende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 

nach Aushändigung der Zertifikatsurkunde bekannt, wird dieser Mangel durch das Be-

stehen der Zertifikatsprüfung geheilt. Hat die*der Teilnehmende die Zulassung vorsätz-

lich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 und 2 ist der*dem Betroffenen Gelegenheit zur 

mündlichen oder schriftlichen Äußerung zu geben. 

(4) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist die unrichtige Zertifikats-

urkunde einzuziehen und gegebenenfalls eine neue Urkunde zu erteilen. Eine Entschei-

dung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Aus-

stellung der Urkunde ausgeschlossen. 

(5) Die Zertifikatsurkunde ist einzuziehen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass diese 

durch Täuschung erworben worden ist oder, wenn wesentliche Voraussetzungen für die 
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Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Über die Aberkennung ent-

scheidet der Fakultätsrat der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bil-

dungsforschung. 

§ 22 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Abschlussarbeit wird eine Einsicht gewährt. Im 

Rahmen der Einsichtnahme können Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktio-

nen gefertigt werden. Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur 

sind nur für den persönlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zulässig. Ins-

besondere ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der Verwer-

tung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Bei Verstößen ist mit erheblichen 

rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den 

Prüfenden festgelegt und spätestens mit Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeig-

neter Form bekannt gegeben. Die Einsicht in die Ergebnisse weiterer schriftlicher Prü-

fungsleistungen wird den Teilnehmenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen eines 

Monats über das Zentrum für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung, an die*den 

Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zu stellen. 

(2) Die Einsicht in die auf die jeweiligen Prüfungen bezogenen Gutachten der Prüfenden so-

wie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen Präsentation der Abschlussarbeit wird den 

Teilnehmenden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Bekannt-

gabe des Prüfungsergebnisses über das Zentrum für HochschulBildung (zhb), Bereich 

Weiterbildung, an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zu stellen. Das Zent-

rum für HochschulBildung (zhb), Bereich Weiterbildung, bestimmt Ort und Zeit der Ein-

sichtnahme. 

§ 23 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 

Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. März 2023 in Kraft. 

(2) Sie gilt für alle für das weiterbildende Studium „Weiterentwicklung Regionaler Bildungs-

netzwerke“ als Gasthörer*innen zugelassenen Teilnehmenden.  

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Erziehungswissen-

schaft, Psychologie und Bildungsforschung vom 12. Juli 2023 und des Rektorates der Techni-

schen Universität Dortmund vom 10. Mai 2023. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen au-

tonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 
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3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen 

worden. 

Dortmund, den 31. Juli 2023 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Professor Dr. Manfred Bayer 
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Anhang: Modulübersicht 

Modul Weiterentwicklung Regionaler Bildungsnetzwerke 

Prüfungsform: Modulprüfung (vgl. Abschlussarbeit in Element 7) 

Elemente des Moduls Lehrform 

1. Regionale Bildungsnetzwerke: 

Idee und Struktur 

 

2 Seminartage 

Selbststudium 

Planung Praxisprojekt 

2. Bildungsbüro: Akteure, Rollen, 

Kooperationen und Schnittstel-

len 

 

2 Seminartage 

Selbststudium  

Umsetzung Praxisprojekt 

3. Prozessverantwortung: Akteure 

und Netzwerke 

 

2 Seminartage 

Selbststudium  

Umsetzung Praxisprojekt 

4. Bildungsprojekte: wirkungs-ori-

entiert, nachhaltig und agil pla-

nen und gestalten 

 

2 Seminartage 

Selbststudium  

Umsetzung Praxisprojekt 

5. Kommunikation und Beteili-

gung: Strategien, Akzeptanz 

und Moderation 

 

2 Seminartage 

Selbststudium  

Umsetzung Praxisprojekt 

6. Abschluss: Austausch und Aus-

blick 

 

1,5 Seminartage 

Selbststudium 

7. Zertifikatsprüfung Abschlussarbeit: Dokumentation und Reflexion des 

Praxisprojekts 

Mündliche Präsentation und Diskussion der Ab-

schlussarbeit 
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